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E N T W U R F 

Bundesgesetz vom xxx, mit dem das Energie

lenkungsgesetz 1982 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung ) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in den Art.II 

und 111 des Energielenkungsgesetzes 1982, BGBI. Nr. 545, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 267/1984 und des Art.II des vorliegenden 

Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften 

sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1992 auch in den Belangen Bundessache, 

hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 

etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegen

heiten können - unbeschadet der Stellung des Landeshauptmannes gemäß 

Art. 102 Abs.1 B-VG - nach Maßgabe des § 9 von Einrichtungen der gesetz

lichen Interessenvertretungen im übertragenen Wirkungsbereich und nach 

Maßgabe des § 15 von Landeslastverteilern als Bundesbehörden unmittel

bar versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Juli 1988 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut. 

. /2 
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Artikel 11 

Das Energielenkungsgesetz 1982, BGBl. Nr. 545, in der Fassung des Bundes

gesetzes BGBl. Nr. 267/1984 wird geändert wie folgt: 

1. In allen Bestimmungen werden die Bezeichnungen "Bundesminister für 

Handel, Gewerbe und Industrie" und "Bundesministerium für Handel, 

Gewerbe und Industrie" durch die Bezeichnung "Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten" und "Bundesministerium für wirt

schaftliche Angelegenheiten" ersetzt und grammatikalisch der je

weiligen Bestimmung angepaßt. 

2. § 1 Abs. 1 und 2 lauten: 

"(1) Lenkungsmaßnahmen nach diesem Bundesgesetz können 

1. zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Störung oder zur Behebung 

einer bereits eingetretenen Störung der Energieversorgung Österreichs, 

sofern diese Störungen 

a) keine saisonale Verknappungserscheinung darstellen oder 

b) durch marktkonforme Maßnahmen nicht, nicht rechtzeitig oder nur mit 

unverhältnismäßigen Mitteln abgewendet oder behoben werden können oder 

2. soweit es zur Erfüllung der Verpflichtung zur Inkraftsetzung von 

Notstandsmaßnahmen auf Grund von Beschlüssen aus dem Übereinkommen 

über ein Internationales Energieprogramm, BGBl. Nr. 317/1976, er

forderlich ist, 

ergriffen werden. 

(2) Lenkungsmaßnahmen haben zum Ziel 

1. im Fall des Abs.1 Z 1 die Deckung des lebenswichtigen Bedarfes an 

Energie einschließlich jenes für Zwecke der militärischen Landes

verteidigung, die Aufrechterhaltung einer ungestörten Gütererzeugung 

und Leistungserstellung sowie die Versorgung der Bevölkerung und 

sonstiger Bedarfsträger sicherzustellen, 

2. im Fall des Abs. 1 Z 2 die Erfüllung der Verpflichtungen auf Grund 

von Beschlüssen aus dem Übereinkommen über ein Internationales 

Energieprogramm zu ermöglichen. " 
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3. Der bisherige § 2 Abs. 5 erhält die Bezeichnung Abs. 7; 

die Absätze 4 bis 6 lauten: 

" (4) Verordnungen nach den §§  3 bis 1 9  dieses Bundesgesetzes sind im 

"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen und treten mit ihrer Kund

machung in Kraft, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt für das Inkraft

treten bestimmt wird. Ist eine Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung" nicht oder nicht zeitgerecht möglich, ist die Verordnung in 

anderer geeigneter Weise - so insbesondere durch Rundfunk oder sonstige 

akustische Mittel oder Veröffentlichung in einem oder mehreren periodischen 

Medienwerken, die Anzeigen veröffentlichen, insbesondere in Tageszeitungen _ 

kundzumachen. 

(5) Unbeschadet des Abs. 4 hat der Österreichische Rundfunk Verordnungen nach 

diesem Bundesgesetz samt allenfalls notwendigen Erläuterungen auf Verlangen 

der zuständigen Behörde im gesamten Bundesgebiet oder in Teilen desselben 

in der von ihr vorgegebenen Fassung unverzüglich und kostenlos zu verlaut

baren. 

(6) Unbeschadet des Abs. 4 haben periodische Medienwerke, die Anzeigen ver

öffentlichen, Verordnungen nach diesem Bundesgesetz samt allenfalls 

notwendigen Erläuterungen auf Verlangen der zuständigen Behörde in der 

von ihr vorgegebenen Fassung nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 

umgehend in der gesamten oder der von der Behörde gewünschten Ausgabe 

gegen nachträgliche Vergütung des üblichen Einschaltungsentgeltes zu 

veröffentlichen. " 

4. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

"§ 2a. Schriften und Amtshandlungen in den Verfahren nach diesem Bundes

gesetz sind von den Stempelgebühren sowie von den Bundesverwaltungsabgaberl 

befreit. " 
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5. § 3 Abs. 5 lautet: 

" (5) Energieträger, die 

1. für Zwecke der militärischen Landesverteidigung vorrätig gehalten werden 

und nicht zur Abgabe an Dritte bestimmt sind, 

2. der Deckung des eigenen Betriebsbedarfes 

dienen, 

3. im Eigentum oder Besitz eines Letztverbrauchers stehen und der Deckung 

seines persönlichen Bedarfs oder des Bedarfs seiner Haushaltsangehörigen 

dienen, 

dür fen keinen Maßnahmen gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 unterzogen werden. " 

6. § 7 lautet: 

,,§ 7. (1) In Verordnungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 können Unternehmungen, die 

Energieträger erzeugen, bearbeiten, verarbeiten, verbrauchen, einlagern, 

für sich oder andere verwahren oder damit handeln, verpflichtet werden, 

Meldungen über den Bedarf, die Erzeugung, Bearbeitung und Verarbeitung, 

den Verbrauch, den Zu- und Abgang sowie den Lagerbestand zu erstatten 

sowie die für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte 

über Betriebsverhältnisse zu erteilen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann die 

gemäß Abs. 1 zu erteilenden Meldungen und Auskünfte überprüfen und, sofern 

die Meldepflichtigen die Meldungen trotz ausdrücklicher Aufforderung nicht 

rechtzeitig abgegeben haben, diese an Ort und Stelle auf Kosten des Melde

pflichtigen erstellen. Hiezu kann er sich der Behörden der allgemeinen 

staatlichen Verwaltung oder gehörig legitimierter Organe bedienen. 

(3) Den Kontrollorganen ist jederzeit Zutritt zu den Betriebs

stätten und Lagerräumen und die Einsichtnahme in jene Betriebsbereiche 

und Aufzeichnungen über Energieträger zu gewähren, deren Kenntnis für 

die Durchführung der Lenkungsmaßnahmen unbedingt erforderlich ist. 

Djl' fiil' die Überprüfung e rfo rdc rl ichen Aw,künftc �;i.nd i hnpn III erlpilpn." 
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7. § 13 lautet: 

"§ 13. Verordnungen gemäß § 10 Z 2 haben vorzusehen, daß die Regelung der 

Abgabe der verfügbaren elektrischen Energie an die Verbraucher nach dem 

Grade der Dringlichkeit erfolgt. Insbesondere kann bestimmt werden, daß 

Stromverbraucher ohne we�teres Verfahren vorübergehend vom Strombezug aus

geschlossen oder im Strombezug beschränkt werden können. Erforderlichen

falls können Stromverbraucher mit einem durchschnittlichen Monatsverbrauch 

von mehr als 100 000 kWh im letzten Kalenderjahr aus dem landesverbrauchs

kontingent ausgeschieden und ihr Bezug einer gesonderten Regelung unter

zogen werden. " 

8. § 20 Abs. 2 Z 1 lautet: 

"1. drei Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen

heiten und je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, der Bundesministerien 

für auswärtige Angelegenheiten, für Finanzen, für landesverteidigung, für 

land- und Forstwirtschaft, für Arbeit und Soziales und für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr; " 

9. § 21 Abs. 2 Z 1 lautet: 

"1. drei Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen

heiten und je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, der Bundesministerien 

für auswärtige Angelegenheiten, für Finanzen, für landesverteidigung, für 

land- und Forstwirtschaft, für Arbeit und Soziales und für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr; " 

10. § 27 lautet: 

"§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungs-

behörde mit Geldstrafe bis zu 1 Million Schilling zu bestrafen ist, begeht, auch 

wenn es beim Versuch geblieben ist, wer 

1. vorsätzlich oder fahrlässig Gebote und Verbote von gemäß den 

§§ 3 und 10 erlassenen Verordnungen oder von auf Grund dieser 

Verordnungen erlassenen Bescheiden nicht befolgt, sofern die Tat 

nicht nach § 28 oder § 29 zu bestrafen ist; 
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2. vorsätzlich oder fahrlässig Lenkungsmaßnahmen gemäß den 

§§ 1 3  und 1 5  zuwiderhandelt; 

3. vorsätzlich die Durchführung von Geboten oder Verboten gemäß 

Z 1 oder Maßnahmen gemäß Z 2 erschwert oder unmöglich macht. 

(2) Bei der Bemessung der Strafe ist die durch die strafbare 

Handlung verursachte Beeinträchtigung der Sicherung der Energiever

sorgung oder der Versorgung mit Rohstoffen (§ 3 Abs.4) zu berück

sichtigen. Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine 

Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Monaten zu verhängen. 

(3) BeiVerwaltungsübertretungen gemäß Abs.1 Z 1 und 3 können die 

den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Energieträger für ver

fallen erklärt werden (§ 1 7  VStG 1 950). Der Wert der für verfallen er

klärten Sachen darf jedoch nicht höher sein als die verhängte Geldstrafe. 

(4) Verletzungen der Veröffentlichungspflicht 

1 .  nach § 2 Abs.5 sind gemäß den §§ 27 bis 29 des Rundfunkgesetzes, 

BGBl.Nr.379/1 984, in der jeweils geltenden Fassung, 

2. nach § 2 Abs.6 sind gemäß § 46 Abs.4 des Mediengesetzes, 

BGBI.Nr.31 4/1 98 1 ,  in der jeweils geltenden Fassung 

zu ahnden." 

1 1 . § 28 Z 2 und 3 lauten: 

"2. einer gemäß § 3 erlassenen Verordnung über Meldepflichten (§ 7 Abs.1 ) 

zuwiderhandelt oder Auskünfte gemäß § 7 Abs.2 und 3 und § 1 9  nicht 

oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder unvollständig erstattet; 

3. vorsätzlich der Verpflichtung, die Überprüfungen und Einsichtnahmen 

gemäß § 7 Abs.2 und 3 zu dulden, zuwiderhandelt." 
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12. § 34 lautet: 

"§ 34. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 1992 außer 

Kraft • 

(2) Mit der Vollziehung des Art. 11 dieses Bundesgesetzes sind 

betraut: 

1. hinsichtlich des § 2 Abs.1 und 2 die Bundesregierung; 

2. hinsichtlich des § 2a nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit 

die Bundesregierung bzw. der Bundesminister für Finanzen; 

3. hinsichtlich des § 27 Abs.4 Z 2 und des § 33 der Bundesminister 

für Inneres; 

4. hinsichtlich des § 8 vierter bis siebenter Satz, des § 18 und 

des § 32 der Bundesminister für Justiz; 

5. hinsichtlich des § 6 Abs.5 der Bundesminister für wirtschaft

liche Angelegenheiten im Einvernehmen mit den Bundesministern 

für Landesverteidigung und für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr sowie nach Maßgabe dieser Bestimmung auch mit dem 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft; 

6. hinsichtlich des § 5 Abs.1 zweiter Satz der Bundesminister 

für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr; 

7. hinsichtlich der §§  10 Z 4 und 14a der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit den 

Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft und für 

Umwelt, Jugend und Familie; 

8. hinsichtlich des § 27 Abs.4 Z 1 die nach § 34 des Rund

funkgesetzes zuständigen Bundesminister; 

9. im übrigen der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten." 
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13. Artikel 111 entfällt. 

Artikel 111 

( 1 ) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1988 in Kraft. 

( 2 ) Die Vollziehung des Art. 11 dieses Bundesgesetzes richtet sich 

nach § 34 Abs.2 des Energielenkungsgesetzes 1982 in der Fassung 

des Art. 11 des vorliegenden Bundesgesetzes. 
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VOR B l A T T 

Problem: Das Energielenkungsgesetz 1982 läuft, wie die übrigen sogenannten 

Wirtschaftsgesetze, am 30. Juni 1988 aus. Die Wirtschaftslenkungs

gesetze (Versorgungssicherungs-, Lebensmittelbewirtschaftungs- und 

Energielenkungsgesetz 1982) weisen zum Teil erhebliche Abweichungen 

voneinander in Belangen auf, die im Krisenfall zu Rechtsunsicherheit 

Ziel: 

und Ineffizienz führen würden. Änderungen in anderen Rechtsvorschr i flcn, 
die auf das Energielenkungsgesetz 1982 Rückwirkungen haben. 

Weitergeltung des Gesetzes. Angleichung der o.a. Gesetze in einigen 

Bereichen. Anpassung an geänderte Rechtsvorschriften. 

Inhalt: Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes. Vornahme jener Änderungen 

im Energielenkungsgesetz 1982, die notwendig sind, um die gewünschte 

Angleichung von Versorgungssicherungs-, Energielenkungs- und Lebens

mittelbewirtschaftungsgesetz zu erreichen. Anpassung an die letzte 

Novelle zum Bundesministeriengesetz. 

Alternative: Lediglich eine Verlängerung der Geltungsdauer des GesetzeH urld 

Anpassung an geänderte Rechtsvorschriften. 

Kosten: Keine 
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E R l Ä U T E R U N GEN 

Allgemeiner Teil: 

Zu den mit 30. Juni 1988 zur Verlängerung anstehenden Wirtschaftsgesetzen 

gehören auch die Wirtschaftslenkungsgesetze, deren wichtigste das Ver-
i I 

sorgungssicherungs-, Lebensmittelbewirtschaftungs- und das Energielenkunqs-

gesetz 1982 sind. 

Diese Gesetze regeln - wie zum Teil schon aus ihren Titeln hervorgeht _ 

die Bewirtschaftung von verschiedenen Warengruppen und Energietr�gern. 

AUe drei Gesetze h.aben das gleiche Ziel, nämlich den gesetz] ichcn HnlulIl:n 
zur Bewältigung von außerordentlichen Krisenfällen abzugeben. 

Diese Gesetze haben gemeinsam, daß sie erst durch die Erlassung ent

sprechender Verordnungen aktiviert werden müssen. 

Entsprechend dem Auftrag des Landesverteidigungsplanes sind u. a. zur 

Bewältigung von Krisensituationen die entsprechenden Planungen und 

Maßnahmen (Lenkung und Bewirtschaftung) vorzunehmen. 

Die letzte Tagung des Arbeitsausschusses "Wirtschaftliche Landes

verteidigung" im Jahr 1986 hat sich mit dieser Problematik beschäftigt 

und dabei wurde festgestellt, daß eine Reihe von Bestimmungen dieser 

drei Wirtschaftslenkungsgesetze auch in solchen Belangen zum Teil 

erheblich voneinander abweichen, in denen eine sachliche Notwendigkeit 

hiefür nicht gegeben ist. Diese vorhandenen Abweichungen sind in der 

historischen Entwicklung der drei Gesetze begründet. Im Krisenfall 

könnte das dazu führen, daß derselbe Betrieb - so er mit verschiedenen 

Warengruppen arbeitet und unter mehr als ein Gesetz fällt - in der 

gleichen Angelegenheit (z. B. Lagerbestandsmeldungen) verschiedene 

Bestimmungen zu beachten hätte, und daß die Vollzugsbehörde in den 

gleichen Lenkungsangelegenheiten unterschiedlich vorgehen müßte. 

Das würde für Wirtschaft und Behörde gleichermaßen Rechtsunsicherheit 

und Ineffizienz bewirken, in einer Situation, die olmehin aus [Hldel'efl 
Cründen schon anqespnnnt. qenuq int. 

./'1. 
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Eine im Rahmen der wirtschaftlichen Landesverteidigung im BundesministerilJm 

für wirtschaftliche Angelegenheiten eingerichtete Projektgruppe - der Ver

treter aller betroffenen Ministerien, der Landesregierungen und der Interes

senvertretungen angehören - hat sich deshalb mit Fragen der möglichen VI!l'

einheitlichung dieser drei Gesetze befaßt. 

Das Ergebnis .dieser Beratungen hat nunmehr in den Novellenentwürfen zu 

diesen drei Gesetzen seinen Niederschlag gefunden. 

Über die Vereinheitlichung bestehender Bestimmungen hinaus hat die 

Projektgruppe auch Vorschläge für zusätzliche Regelungen, die einheitlich 

in allen drei Gesetzen vorgenommen werden sollten, ausgearbeitet. Diese 

Vorschläge sind ebenfalls in den ausgesendeten Entwürfen enthalten. Vor 

allem die Verpflichtung der Medien und des ORF, Verordnungen nach diesen 

Bundesgesetzen in der von der zuständigen Behörde vorgegebenen Fassung 

zu veröffentlichen bzw. zu verlautbaren, ist eine solche über den bisheriqen 

Regelungsinhalt der Wirtschaftslenkungsgesetze hinausgehende Bestimmung. 5ie 

ergab sich aus den negativen Erfahrungen der Information der Bevölkerung im 

Zusammenhang mit dem Reaktorunfall von Tschernobyl. 

Im Novellenentwurf zum E�ergielenkungsgesetz 1982 sind die von den Verein

heitlichungsbestrebungen betroffenen Bestimmungen wie folgt aufzuzählen: 

Art.I, Art. II Z 2 bis 6 und 10 bis 12. 

Die hier genannten Bestimmungen sollen sinnvollerweise nur dann irt der vorqe

schlagenen Form geändert werden, wenn auch die entsprechenden Bestimmurtqen 

in den Novellen zum Versorgungssicherungs- und zum Lebensmittelbewirtschaftungs

gesetz vom Nationalrat beschlossen werden. Eine isolierte Beschlußfassung über 

die angeführten Punkte im Energielenkungsgesetz 1982 wäre abzulehrten. 
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Die Ubrigen Bestjmmungen des Novellenentwurfes sind Änderungen, die 

ausschließlich das Energielenkungsgesetz 1982 betreffen und vor allem 

wegen Änderungen in anderen Rechtsbereichen (z.B. Bundesministeriengeset7) 
I I I , ' 

erforderlich sind. 

Durch die Novellierung dieses Bundesgesetzes entstehen dem Bund keine 

Kosten. 
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Besonderer Teil: 

Zu Art. I und 111: 

Die Verfassungsbestimmung wird inhaltlich nicht geändert; sie sieht die 

Verlängerung des Sonderkompetenztatbestandes um weitere vier Jahre vor. 

In diesem Zusammenhang darf auf die gemäß Art.44 Abs.2 B-VG erforderliche 

Zustimmung des Bundesrates verwiesen werden. 

Allerdings wurden die bisher im Art. 111 einer Novelle enthaltenen Inkraft

tretens- und Vollzugsbestimmungen für die Verfassungsbestimmung wegen des 

hiefür erforderlichen Verfassungsranges in den Art. 1 als Abs.2 und 3 vor

gezogen. 

Art. 111 enthält daher lediglich die Inkrafttretens- und Vollzugsbestimmungen 

für die in Art. 11 dieser Novelle enthaltenen einfachgesetzlichen Vorschrifterl. 

Zu Art. 11 Z 1: 

Hiedurch wird der durch die Novelle zum Bundesministeriengesetz, BGBl.Nr. 

78/1987, erfolgten Änderung in der Bezeichnung des Bundesministeriums 

für Handel, Gewerbe und Industrie in "Bundesministerium für wirtschaft

liche Angelegenheiten" Rechnung getragen. 

Zu Art. 11 Z 2 (§ 1 Abs.1 und 2) : 

Im Hinblick auf die Ahpassungsbestrebungen der drei Wirtschaftslenkungs

gesetze (Versorgungssicherungsgesetz, Lebensmittelbewirtschaftungsgeselz 

1952 und Energielenkungsgesetz 1982) in sprachlicher Hinsicht wurde, 

insoweit nicht sachliche Überlegungen auf Grund der doch notwendigen 

unterschiedlichen Behandlung der Regelungsgegenstände entgegenstanden, 

eine Angleichung vorgenommen. Aus diesem Grund ist in § 1 Abs.1 die 

Formulierung "mit nicht wiedergutzumachendem Schaden für die Energie

versorgung Österreichs" als entbehrlich entfallen. 

In Abs.2 wurde nunmehr ausdrücklich die Formulierung als Zielparagraph 

eingefügt und eine dem Abs.1 analoge Gliederung vorgenommen. 

. /2 
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Zu Art. 11 Z 3 (§ 2 Abs.4 bis 7) : 

Wie die Erfahrungen bei dem Reaktorunglück in Tschernobyl gezeigt haben, 

sind die Bestimmungen im Mediengesetz bzw. im Rundfunkgesetz nicht aus

reichend, um in einem Krisen- bzw. Katastrophenfall außerhalb von mili

tärischer Landesverteidigung oder Zivilschutz zu erwirken, daß ein

schlägige Verordnungen in der von den anordnenden zuständigen Behörden 

gewünschten Form verlautbart werden. Daher werden jene Bestimmungen der 

Wirtschaftslenkungsgesetze ergänzt, die sich mit der Kundmachung von 

Verordnungen befasf;en. Abs.4 wird sinngemäß an die Diktion des Medien

gesetzes angepaßt, in dem von "periodischen Medienwerken" die Rede ist, 

der Ausdruck " Tageszeitungen" aber nicht verwendet wird. 

Abs.5 wird neu in das Energielenkungsgesetz 1992 aufgenommen mit der 

Begründung, daß § 5 Abs.2 des Rundfunkgesetzes eine Reihe unbestimmter 

Gesetzesbegriffe wie etwa " Aufrufe", "notwendig und zweckentsprechend", 

" Sendezeit zur Verfügung stellen" usw. beinhaltet, die im Krisenfall 

zu Auslegungsschwierigkeiten führen könnten und auch geführt haben. Die 

Verlautbarungspflicht wird daher in den drei Wirtschaftslenkungsgesetzen 

eindeutig geregelt. 

In Abs.6 wird eine entsprechende Regelung auch zur Verpflichtung der 

Medien in die Wirtschaftslenkungsgesetze aufgenommen. Abweichend vom 

Mediengesetz wird die nachträgliche Vergütung des üblichen Einschaltungs

entgeltes vorgesehen, da im Krisenfall rasch gehandelt werden muß. 

Zu Art. 11 Z 4 (§ 2a) : 

Im Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz ist eine entsprechende Gebühren-

und Verwaltungsabgabenbefreiung seit dem Bestehen dieses Gesetzes ent

halten; diese Befreiung wurde im Laufe der Zeit ausgebaut und präzisiert 

(zuletzt anläßlich der Novellierung im Jahre 1984) . Aus Gleichheitsgründen 

wird eine solche Befreiung - abgestellt auf die jeweiligen Erfordernisse -

auch in die beiden anderen Lenkungsgesetze aufgenommen. 
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Zu Art. 11 Z 5 (§ 3 Abs.5) :  

Sowohl im Versorgungssicherungsgesetz als auch im Energielenkungsgeselz 

ist als eigene Lenkungsmaßnahme die Beschlagnahme vorgesehen; in beiden 

Gesetzen sind auch Ausnahmen von dieser Beschlagnahmemöglichkeit ver

ankert; die bei den Ausnahmebestimmungen sind aber in den Bereichen, 

in denen sie die seI be Ausnahme festlegen, sprachlich ungleich formu

liert. Mit der Anpassung der beiden Texte wird auch eine klare Gliederung 

vorgenommen. Durch diese Umstellung ist, obwohl anläßlich der Novelle 1 984 

eine Neuformulierung beschlossen wurde, inhaltlich keine Änderung beab

sichtigt. Es soll auch weiterhin klargestellt sein, daß Vorräte an Energie

trägern, die nicht auf Grund anderer Rechtsvorschriften gehalten werden 

müssen, der Deckung des eigenen betrieblichen Bedarfes vorbehalten bleibnn. 

Zu Art. 11 Z 6 (§ 7): 

In mehreren Bestimmungen aller drei Wirtschaftslenkungsgesetze sind 

Melde- und Auskunftspflichten der betroffenen Wirts�haftsbetriebe sowie 

behördliche Kontrollmöglichkeiten dieser Pflichten enthalten. Trotzdem 

gibt es Unterschiede zwischen den drei Gesetzen im Hinblick darauf, wer 

zu melden oder Auskunft zu geben hat, welche Daten davon betroffen sind, 

zu welchem Zweck diese Bestimmungen dienen, unter welchen Voraussetzungen 

und durch wen kontrolliert werden darf. Die Vereinheitlichung und An

passung der drei Gesetze richtet sich hier am Text des Versorgungs

sicherungsgesetzes aus, das schon bisher die vollständigste Aufzählung 

der Pflichten und die genaueste Determinierung enthalten hat. 

Zu Art. 11 Z 7 (§ 13): 

Durch aie geänderte Formulierung im dritten Satz soll klargestellt werden, 

ab welcher Grenze Stromverbraucher aus dem Landesverbrauchskontingent aus

geschieden werden können. Die neue Formulierung erfaßt nur mehr die fUr 
den Tätigkeitsbereich des Bundeslastverteilers wesentlichen Stromverbrallcher, 

näml ich solche, die mehr als 1 200 000 kWh im Kalender jahr verbralIchen . 

Stromverbraucher jedoch, die lediglich ein- oder zweimal im Kalenderjahr 
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einen Spitzenverbrauch von mehr als 100 000 kWh pro Monat aufweisen -

etwa Zuckerfabriken oder Schilifte - und dann weit unter diese Grenzen 

absinken, sollen sinnvollerweise von dieser Regelung ausgenommen und 

im Rahmen des Landesverbrauchskontingentes von den Landeslastverteilern 

erfaßt werden. 

Zu Art. 11 Z 8 und Z 9 (§ 20 Abs. 2 Z 1 und § 21 Abs. 2 Z 1) : 

Hiedurch wird der durch die Novelle zum Bundesministeriengesetz, 

BGBI. Nr. 78/1987, erfolgten Änderung einerseits in der Bezeichnung 

der Bundesministerien, andererseits durch die Zusammenlegung der 

ehemaligen Bundesministerien für Bauten und Technik und für Handel, 

Gewerbe und Industrie zum Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten Rechnung getragen. 

Zu Art. 11 Z 10 (§ 27) : 

Die Strafbestimmungen einschließlich der Regelung des Verfalles von Waren 

sind in den drei Wirtschaftslenkungsgesetzen unterschiedlich geregelt. Das 

betrifft vor allem den Strafrahmen, die Einbeziehung des Versuches, die 

Möglichkeit der Verhängung von Freiheitsstrafen und den Verfall von Waren. 

Die angestrebte Vereinheitlichung der drei Gesetze bedingt die hier vorqc

sehenen Änderungen. 

Die Regelung des § 3 Abs. 4 stellt klar, daß von dem in Abs. 3 normierten 

Verfall auch jene Energieträger er faßt sind, die als Rohstoff verwendel 

werden. Der neu hinzugekommene § 27 Abs. 4 beinhaltet die Sanktion für die 

ebenfalls neu hinzugekommenen Bestimmungen des § 2 Abs. 5 und 6. 

Zu Art. 11 Z 11 (§ 28 Z 2 und 3): 

Infolge der Anpassung des § 7 an die Fassung der beiden anderen 

Wirtschaftslenkungsgesetze ist auch die Z itierung im § 28 entsprechend 

zu ändern. 

Zu Art. 11 Z 12 und 13 (§ 34 und Art. 111): 

In § 34 ist nunmehr auch die Regelung des bisherigen Art. 111 Abs. 2 

enthalten. Die Begründung für die Einbindung der Vollzugsbestimmung 

in den Text des Art. 11 ist bereits in den Erläuterungen zu Art. 1 

dargelegt. 
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1 
G elt en d e  Fassung: 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
(Verfassungsbestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, 
wie sie in den An. II und m des Energielenkungs
gesetzes 1982, BGBI. Nr. 545, in der Fassung der 
Art. II und III des vorliegenden Bundesgesetzes 
enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vor
schriften sind für die Zeit vom Wirksamkeitsbeginn 
dieses Bundesgesetzes bis 30. Juni 1988 auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können - unbescha
det der Stel lung des Landeshauptmannes gemäß 
Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des § 9 
von Einrichtungen der gesetzlichen Interessenver
tretungen im übertragenen Wirkungsbereich und 
nach Maßgabe des � 15 von Landeslastverteilern als 
Bundesbehörden unmittelbar versehen werden. 

E n e r g  i eIe n k u n g s g e s e t z 1982 

Gegenübers tellung 

Entwurfstext: 

Der Nat i onalr a t  h a t  beschlossen: 

A r t i k el I 

( Ver fassungsbest immung ) 

( 1 ) D i e  Erlassung und  Aufheb ung v on Vorsc h r i ft en , wie sie in den A r t . II 

und 111 d es Ener g i elenkungsgesetzes 1 982, BGBI . Nr .  545, i n  der F assung 

des Bundesgeset zes BGBI . Nr .  267/1 984 und des Art . II des v or li egenden 

Bundesgeset zes enthalt en sind , sowie d i e  Vollziehung d i eser Vorschr i ft en 

sind  b is zum Ablau f des 30. Juni 1 992 auch i n  den Belangen Bundessache,  

h i nsich t lich derer das Bundes-Ver fassungsgeset z i n  der F assung v on 1 929 

etwas anderes vorsi eh t .  Die in diesen V orschriften geregelt en Angelegen

heiten k önnen - unbeschadet der St ellung des Landeshauptmannes gemäß 

A r t .  1 02 Abs.1 B-VG - nach Maßgabe des § 9 v on Ei nricht ungen der geset z

li chen Int er essen v er t r et ungen im übertr agenen Wirkungsbereich und nach 

Maßgabe des § 15 v on Landeslast verteilern als Bundesbehörden unmit t el

b a r  versehen werden. 

2)  Dieser Arti kel t r itt mit 1. Juli 1 988 in Kra ft. 

�. Mit der \ollziehung dieses �rtlkels ist die Bundesreg ierung betraut . 

100/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
18 von 42

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Artikel II 
1. Anwendung von Lenkungsmaßnahmen 

§ 1. (l) Lenkungsmaßnahmen nach diesem Bun
desgesetz können 

1. zur Abwendung einer unmittelbar drohenden 
Störung mit nicht wiedergutzumachendem 
Schaden für die Energieversorgung Öster
reichs oder zur Behebung einer bereits einge
tretenen Störung der Energieversorgung 
Österreichs, sofern diese Störung 
a) keine saisonale Verknappungserscheinung 

darstellt oder 
b) durch marktgerechte Maßnahmen nicht, 

nicht rechtzeitig oder nur mit unverhält
nismäßigen Mitteln abgewendet oder 
behoben werden kann oder 

2. soweit es zur Erfüllung der Verpflichtung zur 
Inkraftsetzung von Notstandsmaßnahmen auf 
Grund von Beschlüssen aus dem Übereinkom
men über ein Internationales Energiepro
gramm, BGB!. Nr. 3 17/ 1976, erforderlich ist, 

ergriffen werden. 

(2) Lenkungsmaßnahmen haben im Fall des 
Abs. 1 Z 1 die Deckung des lebenswichtigen Bedar
fes an Energie einschließlich jenes für Zwecke der 
militärischen Landesverteidigung, die Aufrechter
haltung einer ungestörten Gütererzeugung und 
Leistungserstellung sowie die Versorgung der 
Bevöikerung und sonstiger Bedarfsträger sicherzu
stellen, im Fall des Abs. 1 Z 2 die Erfüllung der 
Verpflichtungen auf Grund von Beschlüssen aus 
dem ("hereinkommen über ein Internationales 
Energieprogramm zu ermöglichen. 

In a llen  Best immungen we rden die Bezeichnungen "Bundesminis t e r  für 
fümde l ,  Gewerbe und Industrie" und "Bundesministerium für H ande l , 
Gewerbe und Indust rie"  durch die Bezeichnung "Bundesminist e r  für 

wir t scha f t l iche Ange legenheiten" und "Bundesminist e r ium für wir t 

scha ftliche Angel egenheiten" e r s e t zt und g r ammat ikal isch d e r  je 

weil igen Best immung a ngepaßt.  

(1 ) Lenkung smaßnahmen nach diesem Bundesgesetz k önnen 

1. zu r Abwendung einer unmit te lbar drohenden Störung ode r zur Behebung 

e iner bereit s  eing e t r e t enen Stö r ung der  Energieversorgung Öst e r re ichs ,  

so fern diese  Störungen  

a ) keine saisona l e  V e r knappungse rscheinung �a r s t e l len oder  

b ) d urch mar k t konfo rme Maßnahmen nicht,  nicht rechtze it ig oder nur mit 

unverhä l t nismäßigen Mit t eln  abgewendet oder  behoben werden k önnen oder 

2 .  soweit es zur Er fül l ung der  Verpflichtung zur Ink ra ft s e t zung v on 

Notst andsmaßnahmen a u f  Grund von Beschl üssen aus dem Übereinkommen 

über ein Int erna t iona l es Energieprogramm , BGBI . Nr .  317/1976, e r 

forderl ich ist , 

ergriffen werden.  

(2)  Lenkungsmaßnahmen haben zum Zie l  

1. im F a l l  des Abs . 1  Z 1 die Deckung d e s  l ebenswicht igen Bedar fes an 
Energie e inschlie ß l ich jenes für Zwecke der  milit ärischen Landes

ve rt eidigung. die Aufr echterhalt ung einer ungest örten Gütererzeugung 

und Leistungserst ellung sowie die \ersorgung der Bevö l kerung und 

sonstiger Bedar fstr äger s i cherzustelle n, 

2. im Fa l l  des Abs.l Z 2 die Er fül l ung der  Verpflichtungen a u f  G r und 
von Beschlüssen aus dem Über eink�mmen über ein Interna t ionales 

Ene�gieprogram� zu ermögJirhen. 
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(3) Lenkungsmaßnahmen können in ihrer 
Gesamtheit, einzeln oder in Verbindung miteinan
der unabhängig davon ergriffen werden, ob eine in 
Abs. 1 Z 1 genannte Störung nur Teile des Bundes
gebietes oder nur bestimmte Zweige der Energie
versorgung betrifft. Trifft eine in Abs. 1 Z 1 
genannte Störung nur Teile des Bundesgebietes, 
können Lenkungsmaßnahmen auch auf Teile des 
Bundesgebietes beschränkt werden. 

(4) Lenkungsmaßnahmen dürfen nur in einem 
solchen Ausmaß und für eine solche Dauer ergrif
fen werden, als es zur Abwendung oder zur Behe
bung der Störung oder zur Erfüllung der Verpflich
tungen auf Grund von Beschlüssen aus dem Über
einkommen über ein Internationales Energiepro
gramm unbedingt erforderlich ist. In die Unverletz
lichkeit des Eigentums und in die Freiheit der 
Erwerbstätigkeit darf nur eingegriffen werden, 

wenn die im Abs. 2 genannten Ziele nicht anders 
erreicht werden können. 

S 2. (1) Die Bundesregierung hat durch Verord
nung festzustellen, ob und welche Voraussetzun
gen des § 1 Abs. 1 gegeben sind. 

(2) Lenkungsmaßnahmen dürfen nur für die 
Dauer von sechs Monaten ergriffen werden. Im 
Fall einer bereits eingetretenen Störung der Ener
gieversorgung ist eine Verlängerung über die 
Dauer von sechs Monaten mit Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates möglich. Falls 
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 bereits vor 
Ablauf von sechs Monaten wegfallen, hat dies die 
Bundesregierung durch Verordnung festzustellen. 

(3) Lenkungsmaßnahmen sind durch Verord
nung des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie vorzusehen. Solche Verordnungen 
haben jedenfalls getrennt für Lenkungsmaßnahmen 
für Energieträger und für Lenkungsmaßnahmen 
zur Sicherung der ElektrizitltsVersorgung zu erge
hen. 

3 

Abs. 3 unv eränder t .  

Abs. 4 unveränd er t .  

§ 2 Abs.1 bis 3 unverändert. 
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(4 ) Verordnungen nach den §§ 3 bis 19 dieses 
Bundesgesetzes sind im ,,Amtsblatt zur Wiener Zei
tung" kundzumachen und treten mit ihrer Kund
machung in Kraft, sofern nicht ein späterer Zeit
punkt für das Inkrafttreten bestimmt wird. Ist eine 
Kundmachung im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
nicht oder nicht zeitgerecht möglich, ist die Ver
ordnung in anderer geeigneter Weise - so insbe
sondere durch Rundfunk oder sonstige akustische 
Mittel oder Veröffentlichung in einer oder meh
reren Tageszeitungen - kundzumachen. 

(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat dem Nationalrat erstmals binnen 
drei Monaten nach dem Ergreifen von Lenkungs
maßnahmen, in der Folge in Abständen von zwei 
Monaten über die getroffenen lenkungsmaßnah
men zu berichten. 

(4) Verordnungen nach den §§ 3 b i s  19 d i eses Bundesgesetzes sind i m  

"Amtsb l att zur  W i ener  Zei tung" kundzumachen und treten mit ihrer Kund

machung i n  Kra ft, sofern n icht ein späterer Z e i tpunkt für das Ink r a ft

treten bestlmmt wi rd. Ist eine Kundmachung i m  "Amtsb l a tt z u r  W i ener 

Zeitung" n i cht ode r  n i cht z e i tgerecht mögl ich,  i st d i e  Ve r ordnung i n  

ander er geeigneter Wei se - so insbesondere durch Rund funk oder sonstige 

akustische Mittel oder V e r ö f fentl ichung i n  einem ode r  mehr er en peri od i schen 

,Medienwerken, d i e  Anzeigen v er ö ffentl i chen, insbesondere i n  Tagesz ei tungen -

kundzumachen. 

(5)  Unbeschadet des Abs.4 hat der Österr eichische Rund funk Ver ordnungen nach 

d i esem Bundesgesetz samt a l l en fa l l s  notwendigen Er l äu terungen a u f  Ver l angen 

der zuständ i gen Behörde i m  gesamten Bundesgeb i et oder i n  Tei l en desselben 

i n  der  v on i h r  vorgegebenen Fassung unverzüglich  und k ostenl os zu v er laut

baren. 

(6) Unbeschadet des Abs . 4  haben per i od i sche Med i enwerke, d i e  Anze igen v er 

ö f fentl ichen, Ver ordnungen nach diesem Bundesgesetz samt a l l en fa l l s  

notwendigen Erläuterungen a u f  Verlangen der zuständigen Behörde i n  der 

v on ihr  v orgegebenen Fassung nach Maßgabe der technischen Mög l ichke i ten 

umgehend in  der gesamten oder der v on der  Behörde gewünschten Ausgabe 

gegen nachträgl i che Vergütung des üb l i chen Einschaltungsentg e ltes z u  

v er ö ffentl ichen . 

Abs . 5  erhält  die  Bez ei chnung Abs. 7 .  

4. 
100/M

E
 X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf (gescanntes O
riginal)

21 von 42

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



2. Lenkungsmaßnahmen für Energietriiger 

S 3. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie kann, wenn die Vorausset
zungen des § 1 Abs. 1 zutreffen, nach den Bestim
mungen des § 1 Abs. 2 bis 4 durch Verordnung fol
gende Lenkungsmaßnahmen für Energieträger vor
sehen: 

1. Verfügungs-, Zugriffs- und Beschlagnahme
rechte für Energieträger (§ 4); 

2. Vorschriften über die Produktion, den Trans
pon, die Lagerung, die Veneilung, die 
Abgabe, den Bezug, die Beschränkung der 
Einfuhren und die Verpflichtung zu Ausfuh
ren für Energieträger (§ 5); 

3 .  Beschränkungen des Verkehrs (§ 6); 
4. Meldepflichten (§ 7). 

(2) Energieträger, die Lenkungsmaßnahmen 
unterzogen werden können, sind: 

1. Erdöl und Erdölprodukte; 
2 .  sonstige flüssige Brenn- und Treibstoffe, aus

genommen betrieblich anfallende Abfallstoffe; 
3 .  feste fossile Brennstoffe ; 
4. gasförmige Brennstoffe, ausgenommen das 

aus biogenen Abfallstoffen erzeugte Gas. 

(3) Energieträger, die zur Sicherstellung der 
öffentlichen Energieversorgung vorrätig gehalten 
werden und nicht zur Abgabe an Dritte bestimmt 
sind, bleiben diesem Zweck v+rbehalten. 

(4) Die im Abs. 2 genanntetJ Energieträger kön
nen Lenkungsmaßnahmen nalh diesem Bundesge
setz auch dann unterzogen werden, wenn sie als 
Rohstoff verwendet werden. 

§ 2a. Schriften und Amtshandl ungen in den Ver fahren nach di esem Bundes

.
gesetz  sind von den Stempe l gebühren sowie von den Bundesve rwalt ungsabgaben 

be fr e i t . 

§ 3 Abs . 1  bis 4 unv e r ände r t .  

5 
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(5) Energieträger, die nicht zur Abgabe an 
Dritte bestimmt sind und für Zwecke der militäri
schen Landesverteidigung vorrätig gehalten werden 
ud er die im Eigentum oder Besitz eines Letztver
brauchers stehen und der Deckung seines persönli
chen Bedarfs oder des Bedarfs seiner Haushaltsan
gehörigen dienen, sowie Energieträger, die der 
Decku ng des eigenen Betriebsbedarfes dienen, dür
fen ke inen Maßnahmen gemäß Abs . 1 Z 1 oder 2 
unterzogen werden . 

§ 4. Maßpahmen gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 haben 
sich zunächst auf die nach agderen Rechtsvor
schriften gebildeten Pflichtnotstandsreserven an 
Energieträgern zu beziehen. Wenn es sich als unab
dingbar erweist, können sie auch Transportmittel, 
Lagereinrichtungen und Verteilungseinrichtungen 
für Energieträger umfassen. 

§ 5. (1 ) Verordnungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 
können insbesondere vorsehen, daß Energieträger 
nur in zeitlich, örtlich oder mengen mäßig 
beschränktem Umfang oder nur für vordringliche 
Versorgungszwecke oder zur Erfüllung völker
rechtlicher Verpflichtungen abgegeben, bezogen 
und verwendet werden dürfen. Die Verordnungen 
bedürfen, soweit sie den Transport von Energieträ
gern betreffen, zu ihrer Erlassung des Einverneh
mens mit dem Bundesminister für Verkehr. 

(5) Ene r gie t räge r ,  die 

1 .  für Zwe cke der  mi lit ä r i srhen  Landesverteidigung vorrätig gehalten werden  � 

und nicht zur Abgabe an Dritte bestimmt sind,  

2. der  Deck ung des eigenen Betriebsbedarfes 

dienen, 

3. im Eigentum ode r  Besitz eines Letztve rbr aucher s  stehen und der  Deckung 
seines pe rsönlichen Bedar fs ode r  des Bedar fs sein e r  Haushalt sangehörigen 
dienen, 

dü rfen k einen Maßnahmen  gemäß Abs .  1 Z 1 ode r  2 unterzogen werden . 

§ 4 unveränder t .  

§ 5 unveränder t .  
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(2) Insbesondere kann die Aufbringung fester 
fossiler Brennstoffe aus dem Ausland auf eine oder 
mehrere Unternehmungen beschränkt werden und 
können Bestimmungen darüber getroffen werden, 
welchen sich aus der Zielsetzung dieses Bundesge
setzes ergebenden Voraussetzungen physische und 
juristische Personen entsprechen müssen, um in sol
che Unternehmungen aufgenommen zu werden. 
Ferner kann bestimmt werden, an wen, in welcher 
Art und in welchen Mengen solche Unternehmun
gen die genannten Brennstoffe abzugeben haben. 

(3) In solchen Verordnungen können auch 
Anweisungen an Besitzer von Transporteinrichtun
gen, Lagereinrichtungen und Verteilungseinrich
tungen für Energieträger vorgesehen werden. 

§ 6. (1)  In Verordnungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 
kann verboten werden: 

1. das Benützen aller oder bestimmter Arten von 
Kraftfahrzeugen sowie Wasser- und Luftfahr
zeugen mit Maschinenantrieb, für bestimmte 
Zeiten, im ganzen Bundesgebiet oder in Tei
len des Bundesgebietes; 

2. das Überschreiten bestimmter Höchstge
schwindigkeiten für alle oder bestimmte Arten 
von Kraftfahr�ugen auf allen oder bestimm
ten Arten von Straßen sowie für alle oder 
bestimmte ArtFn von Wasserfahrzeugen mit 
Maschinenanuleb auf allen oder bestimmten 
Arten von Gewässern ; 

3. die Verwendung der in Z 1 und 2 genannten 
Fahrzeuge für bestimmte Zwecke oder Veran
staltungen. 

(2) Soweit es ein erhebliches wirtschaftliches, 
soziales, kulturelles oder sonstiges öffentliches 
Interesse erfordert, können in solchen Verordnun
gen Ausnahmen allgemein oder in einem bestimm
ten Cmfang dauernd oder zeitweise zugelassen 
werden. 

7 

§ 6 unv e r änd e r t .  
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(3) Auf Antrag können durch Bescheid Ausnah
men von den gemäß Abs. 1 Z 1 verordneten 
Beschränkungen im Einzelfall, auf Dauer oder auf 
bestimmte Zeit, für das ganze Bundesgebiet oder 
für bestimmte Gebiete bewilligt werden, wenn eine 
solche Ausnahme im besonderen Interesse der 
österreichischen Volkswirtschaft gelegen ist oder 
wenn ein erhebliches wirtschaftliches, berufliches 
oder soziales Interesse des Antragstellers vorliegt. 

(4) In Verordnungen gemäß Abs. 1 kann auch 
bestimmt werden, in welcher Weise Fahrzeugpa
piere zu kennzeichnen sind oder eine sonstige 
Kennzeichnung vorzunehmen ist, um eine Überwa
chung der Einhaltung der Beschränkungen oder 
,das Vorliegen einer nach Abs. 2 oder 3 in Betracht 
kommenden Ausnahme zu gewährleisten. Ebenso 
kann bestimmt werden, in welcher Weise die 
Gründe für die Bewilligung einer Ausnahme nach 
Abs . 3 glaubhaft zu machen sind. 

(5) Verordnungen gemäß den Abs. 1, 2 und 4 
bedürfen zu ihrer Erlassung des Einvernehmens mit 
den Bundesministern für Verkehr und für Landes
verteidigung und, soweit sie Verkehrsbeschränkun
gen vorsehen, von denen auch in der Land-, Forst
und Ernährungswirtschaft verwendete Fahrzeuge 
betroffen sind, auch des Einvernehmens mit dem 
B.undesminister für Land- und Forstwirtschaft. 
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§ 7. (I) In Verordnungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 
können Unternehmungen, die Energieträger erzeu
gen, bearbeiten, verarbeiten, verbrauchen, einla
gern, für sich oder andere verwahren oder damit 
handeln, verpflichtet werden, Meldungen über die 
Erzeugung, Bearbeitung und Verarbeitung, den 
Zu- und Abgang sowie den Lagerbestand zu festge
setzten Terminen zu erstatten sowie Auskünfte 
über Betriebsverhältnisse zu erteilen. 

(2)  Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann die gemäß Abs. 1 zu erteilenden 
Meldungen und Auskünfte überprüfen. Hiezu kann 
er sich der Behörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung bedienen. Den Kontrollorganen ist 
jederzeit Zutritt zu den Betriebsstätten und Lager
räumen und die Einsichtnahme in geschäftliche 
Unterla�en über Energieträger zu gewähren. Die 
für die Uberprüfung erforderlichen Auskünfte sind 
ihnen zu erteilen. 

§ 7. ( 1 )  In Verordnungen gemäß § 3 Abs.1 Z 4 k önnen Unternehmunge n ,  die 

Energieträge r  e rLeugen,  bea rbeite n ,  verarbe i ten, verbrauchen,  einl a ge r n ,  

für sich o d e r  andere  ve rwahren o d e r  damit handeln ,  verpflichte t  werden , 

Meldungen übe r  den Bedarf,  die Erzeugung, Bearbeitung und Verarbeitung ,  

d e n  V e rbrauch , d e n  Zu- und Abgang sowie d e n  Lagerbestand zu e rstatten 

sowie die für die Vol lziehung dieses Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte 

übe r  Betriebsverhältnisse  zu e r te ilen. 

(2 ) Der Bundesminister für wirtsch?ftl iche Angel egenheiten kann die 

gemäß Abs . 1  zu e r teil enden Mel dungen und Auskünfte übe rprüfen und , sofe r n  

die Meldepfl ichtigen die Meldungen trotz ausdrück l icher Aufforderung nicht 

rechtzeitig abgegeben haben,  diese  an Ort und Ste l l e  auf Kos ten des Melde

pfl ichtigen erste l l en .  Hiezu kann e r  sich der  Behörden der a l l gemeinen 

staatl ichen Ver wa l tung oder gehör ig l egitimier ter Organe bediene n.  

(3) Den Kontrol l organen ist jederzeit Zutritt zu  den Betriebs-

stätten und Lage r r äumen und die E insichtnahme in jene Betriebsbereiche 

und Aufz e ichnungen übe r  Energieträger  zu gewähren,  deren Kenntnis für 

die Durchführung der Lenkungsmaßnahmen unbedingt erforder l ich  ist .  

Die für die Ube rprüfung erforderl ichen Auskünfte sind ihnen z u  e r te il en .  
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§ 8. Für Vermögensnachteile, die durch Maß
nahmen auf Grund des § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 ent
standen sind, ist eine Entschädigung in Geld zu lei
sten. Über die Entschädigung ist auf Antrag vom 
Bundesminister für Handel', Gewerbe und Industrie 
durch Bescheid abzusprechen. Dieser Bescheid ist 
innerhalb von acht Wochen nach AntragsteIlung zu 
erlassen. Innerhalb von drei Monaten nach Zustel
lung des Bescheides kann die Festsetzung einer 
Entschädigung durch das ordentliche Gericht bean
tragt werden. Zuständig ist das Bezirksgericht, in 
dessen Sprengel der Antragsteller seinen Wohnsitz, 
sofern der Antragsteller eine juristische Person 
oder eine Personengesellschaft des Handelsrechtes 
ist, diese ihren Sitz hat. Hat der Antragsteller kei
nen Wohnsitz beziehungsweise Sitz im Inland, so 
ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel 
die Maßnahme gesetzt worden ist. Das Verfahren 
richtet sich nach den Bestimmungen über das 
gerichtliche Verfahren außer Streitsachen, wobei 
die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgeset
zes 1 954, BGB!. Nr. 71, über die gerichtliche Fest
stellung der Entschädigung sinngemäß anzuwen
den sind. Mit dem Einlangen des Antrages beim 
Bezirksgericht tritt der nach dem zweiten Satz 
erlassene Bescheid außer Kraft. Wird der Antrag 
zurückgezogen, so tritt der Bescheid wieder im vol
len Umfange in Kraft. 

§ 9. Die Durchführung der gemäß § 3 erlassenen 
Verordnungen obliegt, sofern nicht der Bundesmi
nister für Handel, Gewerbe und Industrie betraut 
ist, den Behörden der allgemeinen staatlichen Ver
waltung und den Gemeinden im übertragenen 
Wirkungsbereich. Die Aufgaben, die von den ein
zelnen Behörden wahrzunehmen sind, sind in den 
Verordnungen gemäß § 3 unter Bedachtnahme auf 
die Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, 
Kostenersparnis und Wirksamkeit der Durchfüh
rung festzulegen. Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie kann darüber hinaus Ein
richtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen 
im übertragenen Wirkungsbereich heranziehen, 
wenn dies zur rascheren Durchführung der Ver
ordnungen geeignet erscheint. 

§ 8 unverändert. 

§ 9 unverändert. 
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§ 9 a. (1) Die gemäß § 9 mit der Durchführung 
von Lenkungsmaßnahmen betrauten Organe sind 
insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und Über
mittlung von Daten im Sinne des Datenschutzge
setzes, BGBI. Nr. 565/1978, ermächtigt, als dies 
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben 
eine wesentliche Voraussetzung bildet. 

(2) Unbeschadet sonstiger Melde- und Aus
kunftspflichten nach diesem Bundesgesetz ist die 
Übermittlung von Daten über jene Sachverhalte, an 
die bei der Zuteilung des jeweils bewinschafteten 
Energieträgers angeknüpft wird, einschließlich der 
Daten über die Identität der Bezugsberechtigten, 
an die mit der Du rchführung von Lenkungsmaß
nahmen betrauten Organe (Abs. 1) zulässig. 

3. Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Elektri
zitätsvenorgung 

§ 10. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann, wenn die Voraussetzungen des 

§ 1 Abs. 1 zutreffen, nach den Bestimmungen des 
§ 1 Abs. 2 bis 4 durch Verordnung folgende Len
kungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Elektrizi
tätsVersorgung vorsehen: 

1. Vorschreibung von Landesverbrauchskon
tingenten für die Länder (§ 12); 

2. Regelung der Abgabe der verfügbaren elektri
schen Energie an die Verbraucher (§ 13); 

3. Eneilung von Anweisungen an Elektrizitäts
versorgung�unternehmungen und Besitzer 
von Eigenanlagen zur Stromerzeugung (§ 14)i 

4. Regelung der Betriebsweise sowie Festlegung 
\'on höchstzulissigen Emissionsgrenzwenen 
für Strornerzeugungsanlagen im Sinne des 
§ I: des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes, 
BGB!. :\r. 26211975 (� 14 a). 

11 

§ 9a unverändert. 

§ 10 unverändert. 
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§ 11. (1) Zur Durchführung der Lenkungsmaß
nahmen gemäß § 1 0  ist im Rahmen des Bundesmi
nisteriums für Handel, Gewerbe und Industrie ein 
Bundeslastverteiler einzurichten, der Mitglied des 
Vorstandrs oder Prokurist der Verbundgesellschaft 
(§ 5 des 2. Verstaatlichungsgesetzes , BGBI. 
Nr. 8 1 / 1 947) sein muß. Zur Vertretung des Bun-

'deslastverteilers sind durch den Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie mindestens drei 
Stellvertreter zu bestellen. Die Stellvertreter des 
Bundeslastverteilers sind in der Reihenfolge zu 
bezeichnen, in der sie im Verhinderungsfall seine 
Befugnisse ausüben. Die Stellvertreter müssen 
zumindest Handlungsbevollmächtigte der Ver
bundgesellschaft sein. 

(2) Die Befugnisse des Bundeslastverteilers ste
hen auch den Stellvertretern zu. Sie dürfen diese 
Befugnisse jedoch nur ausüben, wenn der Bundes
lastverteiler sowie der al!enfalls in der Reihenfolge 
vorangehende Stellvertreter verhindert sind. 

§ 12. Verordnungen gemäß § 1 0  Z 1 haben die 
Energieversorgung in den einzelnen Ländern zu 
berücksichtigen. 

§ 13. Verordnungen gemäß § 1 0  Z 2 haben vor
zusehen, daß die Regelung der Angabe der verfüg
baren elektrischen Energie an die Verbraucher 
nach dem Grade der Dringlichkeit erfolgt. Insbe
sondere kann bestimmt werden, daß Stromverbrau
cher ohne weiteres Verfahren vorübergehend vom 
Strombezug ausgeschlossen oder im Strombezug 
beschränkt werden können. Erforderlichenfalls 
können Stromverbraucher mit einem Monatsver
brauch von mehr als 1 0 0 0 00 kWh aus dem Landes
verbrauchskontingent ausgeschieden und ihr Bezug 
einer gesonderten Regelung unterzogen werden. 

§ 11 unverändert. 

§ 12 unverändert. 

§ 1 3. Verordnungen gemäß § 10 Z 2 haben vorzusehen, daß die Regelung der 

Abgabe der verfügbaren elektrischen Energie an die Verbraucher nach dem 

Grade der Dringlichkeit erfolgt. Insbesondere kann bestimmt werden, daß 

Stromverbraucher ohne weiteres Verfahren vorübergehend vom Strombezug aus

geschlossen oder im Strombezug beschränkt werden können. Erforderlichen

falls können Stromverbraucher mit einem durchschnittlichen Monatsverbrauch 

von mehr als 1 00 000 kWh im letzten Kalenderjahr aus dem Landesverbrauchs

kontingent ausgeschieden und ihr Bezug einer gesonderten Regelung unter

zogen werden. 
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§ H. Verordnungen gemäß § 1 0  Z 3 haben die 
Erteilung jener Anweisungen an Elektrizitätsver
sorgungsunternehmungen und Besitzer von Eigen
anlagen zur Stromerzeugung vorzusehen, die zur 
SichersteIlung der Versorgung mit elektrischer 
Energie notwendig sind. 

§ 14 a. Verordnungen gemäß § 1 0  Z 4 s ind im 
Einvernehmen mit den Bundesministern für Bauten 
und Technik, für Gesundheit und Umweltschutz 
und für Land- und Forstwirtschaft nur insoweit zu 
erlassen, als dies zur Sicherstel lung der Versorgung 
mit elektrischer Energie erforderlich ist. Auf die 
Vermeidung von gefährlichen Belastungen für die 
Umwelt ist Bedacht zu nehmen. Entgegenstehende 
Regelungen sind für die Dauer der Geltung dieser 
Verordnungen nicht anzuwenden. 

§ 1 5. ( 1 )  D;e Durchführung von Lenkungsmaß
nahmen gemäß = 1 C hinsichtlich der Landesver-

brauchskomingente (§ 10 Z 1 und § 1 2) obliegt 
dem Landeslasrverteiler, der Mitgl ied des Vorstan
des (der Direktion) oder Prokurist der jeweiligen 
Landesgesellschaft (§ 3 des 2. Verstaatlichungsge
setzes) sein muß. Er ist vom Landeshauptmann zu 
bestellen und abzuberufen. 

(2) Zur Vertretung des Landeslasrverteilers ist 
mindestens ein Stellvertreter zu bestellen, der 
zumindest Handlungsbevollmächtigter der jeweili
gen Landesgesellschaft sein muß. Für die Bestellung 
und Abberufung ist Abs. 1 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Dem Landeslasrverteiler obliegt insbesondere 
1. die Verteilung des Landesverbrauchskontin

gentes (Abs. 4); 
2. die Regelung der Abgabe -der verfügbaren 

elektrischen Energie an die Verbraucher 
(Abs. 5). 

1 3  
§ 14 unverändert. 

§ 148 unverändert . 

§ 15  unverändert .  
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(4) Bei der Veneilung des Landesverbrauchs

kontingentes ist der Landeslastverteiler an die bun

deseinheitliche Verteilungsregelung gebunden, 

sofern sich nicht aus der Stromlage ergibt, daß eine 

Abweichung von der bundeseinheitlichen Regelung 

z u  keiner Gefahr einer Überschreitung des Landes

verbrauchskontingentes führen wird. Wird das 

Landesverbrauchskontingent überschritten, so kann 

der Bundeslastverteiler die nötigen Maßnahmen 

mit bindender Wirkung für das betreffende Bun

desland erlassen. Unausgenützte, nicht speicher

bare Energieüberschüsse fließen, solange sie der 

Bundeslastverteiler nicht einer anderen Verwen

dung zuführt, dem Landesverbrauchskontingent 

zu. 

(5) Die Regelung der Abgabe der verfügbaren 

elektrischen Energie an die Verbraucher hat nach 

dem Grade der Dringlichkeit zu erfolgen. Insbe

sondere können Stromverbraucher ohne weiteres 

Verfahren vorübergehend vom Strombezug ausge

schlossen oder im Strombezug beschränkt werden. 

(6) Verordnungen des Landeslastverteilers sind 

in den für amtliche Kundmachungen im Lande 

üblicherweise herangezogenen Tageszeitungen 

kundzumachen. 

14 
100/M

E
 X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf (gescanntes O
riginal)

31 von 42

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 16. ( 1 )  Für die entgegen Beschränkungsmaß
nahmen für den Stromverbrauch mehrverbrauchte 
elektrische Energie haben die Elektrizitätsversor
gungsuntemehmungen Mehrverbrauchsgebühren 
zum Strompreis ei:lzuheben. 

(2) Die Höhe <ler Mehrverbrauchsgebühren ist 
durch Verordnung des Bundesministers für Han
del, Gewerbe und Industrie gemäß § 10 unter 
Bedachtnahme auf die Höhe des unzulässigen 
Mehrverbrauches gestaffelt festzulegen. Sie darf je 
Kilowattstunde das Zehnfache des jeweils für den 
betreffenden Abnehmer geltenden Kilowattstun
denpreises nicht übersteigen. Die eingehobenen 
Mehrverbrauchsgebühren verbleiben den Elektrizi
tätsversorgungsunternehmungen und sind zur 
Bedeckung der Kosten der Lenkungsmaßnahmen 
zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung zu ver
wenden. 

(3) Zur Vermeidung wirtschaftlicher und sozia
ler Härtefälle kann der Landeslastverteiler auf bin
nen zwei Wochen einzubringenden Antrag die 
Mehrverbrauchsgebühren durch Bescheid ermäßi
gen. Bei Verbrauchern, deren Verbrauch durch den 
Bundeslastverteiler einer gesonderten Regelung 
unterzogen wird, steht diese Befugnis dem Bundes
lastverteiler zu. 

§ 17. ( 1 )  Die Kosten des Bundeslastverteilers hat 
die Verbundgesellschaft, die Kosten des Landes
lastverteilers hat die jeweilige Landesgesellschaft zu 
tragen. 

(2) Dem Bundeslastverteiler stehen für die Aus
übung dieser Funktion die personellen und sachli
chen Mittel der Verbundgesellschaft, dem Landes
lastverteiler stehen für die Ausübung dieser Funk
tion die personellen und sachlichen Mittel der 
jeweiligen Landesgesellschaft zur Verfügung. 

1 5  

§ 1 6  unverändert. 

§ 1 7  unverändert. 
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§ 18 . ( 1 )  Die Regelungen und Maßnahmen auf 
Grund der §§ 12 bis 1 7  sowie die Regelung der 
Mehrverbrauchsgebühren (§ 1 6) gelten als Bestand
teil der allgemeinen und besonderen Stromabgabe
bedingungen und der Stromlieferungsverträge. 

(2) Kann ein Vertrag wegen Maßnahmen, die 
auf Grund der §§ 1 0  bis 1 5  getroffen wurden, nicht 
oder nicht gehörig erfüllt werden, so entstehen 
keine Schadenersatzansprüche gegen den Schuld
ner. Die Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 20/ 1 949, in der jeweils geltenden Fas
sung, werden hiedurch nicht berührt. 

§ 1 9. Soweit es zur Sicherstellung der Elektrizi
tätsversorgung erforderlich ist, sind Erzeuger, Ver
braucher und Wiederverkäufer von elektrischer 
Energie zur Auskunftserteilung an den Bundeslast
verteiler und in dessen Wirkungsbereich an den 
Landeslastverteiler verpflichtet. 

§ 1 9  a. Der Bundeslastverteiler und die Landes
lastverteiler sind insoweit zur Ermittlung, Verarbei
tung und Übermittlung von Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes ermächtigt, als dies zur 
Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung in ihrem 
Wirkungsbereich eine wesentliche Voraussetzung 
bildet. Insbesondere sind der Bundeslastverteiler 

und die Landeslastverteiler auch ermächtigt, in 
jenen Fällen, in denen ihnen gemäß § 1 7  Abs. 2 die 
personellen und sachlichen Mittel der Verbundge
sellschaft oder der jeweiligen Landesgesellschaft 
zur Verfügung stehen, die in diesen Gesellschaften 
vorhandenen Daten zum Zwecke des Datenver
kehrs heranzuziehen, Insoweit dies zur Sicherstel
lung der Stromversorgung eine wesentliche Vor
aussetzung 1 S t .  

1 6.  

§ 1 8  unver ändert . 

§ 1 9  unverändert. 

§ 1 9a unverändert. 
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4. Beiräte 

§ 20. ( I )  Zur Beratung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie sowie zur Vorbe
reitung und Begutachtung von Maßnahmen gemäß 
den §§ 3 bis 9 wird beim Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie ein Beirat errichtet 
(Energielenkungsbeirat) . Er ist insbesondere vor 
Erlassung einer Verordnung gemäß § 2 Abs. 1 und 
§ 3 anzuhören. 

(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzugehö-
ren : 

I .  zwei Vertreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein 
Vertreter des Bundeskanzleramtes, der Bun
des ministerien für AuSwärtige Angelegenhei
ten, für Bauten und Technik, für Finanzen, 
für Landesverteidigung, für Land- und Forst
wirtschaft, für soziale Verwaltung und für 
Verkehr; 

2. je zwei Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs.  des Österreichischen Arbeiterkammer
tages und des Österreichischen Gewerk
schaftsbundes ; 

3. der Bundeslastverteiler; 
4. je ein Vertreter der Länder; 
5 .  je ein Fachmann aus dem Gebiet der Erdöl

wirtschaft, des Erdölhimdels, der Erdgaswirt
schaft und der Kohlenwirtschaft; 

6. ein Vertreter des Verbandes der Elektrizitäts
werke Österreichs. 

§ 20 Abs . 1  und Abs . 2  Z 2 b i s  6 unv er ändert .  

1 .  ,d r e i  V e r t r e t e r  des Bundesmi n i s t er iums für wi r t schaft l iche Ange legen

he i t en und j e  ein V e r t r e t e r  des Bundeskanzleramtes,  der  Bundesmi n is t e rie n  

für auswä r t ige Angel egenheit en, für F inanzen,  für L andesverte idigung,  für 

Land- und F or s t wi r tsc h a ft, für Arbe i t  und Sozi ales und für öffe n t l iche 

Wir t schaft und Verkehr ; 
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§ 2 1. ( 1 )  Zur Beratung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie sowie zur Vorbe
reitung und Begutachtung von Maßnahmen gemäß 
den §§ 1 0  bis 1 9  wird beim Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie ein Beirat errichtet 
(Lastveneilungsbeirat). Er ist insbesondere vor 
Erlassung einer Verordnung gemäß § 2 Abs. 1 und 
§ 1 0  anzuhören. 

(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzugehö-
ren : 

1 .  zwei Vertreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein 
Venreter des Bundeskanzleramtes, der Bun
des ministerien für Auswänige Angelegenhei
ten, für Bauten und Technik, für Finanzen, 
für Landesveneidigung, für i.and- und Forst
wirtschaft, für soziale Verwaltung und für 
Verkehr; 

2 .  je zwei Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs, des Österreichischen Arbeiterkammer
tages und des Österreichischen Gewerk
schaftsbundes; 

3. der Bundeslastveneiler; 
4. die Landeslastveneiler; 
5 .  je ein Fachmann aus dem Gebiet der Erdöl

wirtschaft, des Erdölhandels, der Erdgaswin
schaft und der Kohlenwirtschaft; 

6. vier Vertreter des Verbandes der Elektrizitäts
werke Österreichs sowie ein Vertreter des 
Österreichischen Energiekonsumentenverban
des. 

§ 22. Die Mitglieder der Beiräte sind vom Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie zu 
bestellen. Die im § 20 Abs. 2 Z 2, 4 und 6 und im 
§ 2 1  Abs. 2 Z 2 und 6 genannten Mitglieder sind 
auf Vorschlag der entsendenden Stelle, die im § 20 
Abs. 2 Z 5 und im § 21 Abs. 2 Z 5 genannten Mit
glieder sind auf Vorschlag der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft zu bestellen. 

§ 21 Abs.1  und  Abs . 2  Z 2 b i s  6 unve r ändert .  

1 .  dre i  Ve r t r e t p r  d e s  Bundesmi nist e r i ums für wir t schaft l iche Angel egen
heit en und j e  e i n  V e r t r e t e r  des Bundeskanz l e r amt es , der  Bundesministerien 
für auswärt ige Angelegenheiten , für F in anzen , für Landesvert eid igung , für 
Land- und F o rst w i r t schaft , für Arbeit und Soz iales  und für öffe n t l i che 
W i r t schaft und Verkeh r ; 

§ 22 unver ändert.  

18 • 
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S 23. ( I )  Den Vorsitz im Beirat gemäß § 20 führt 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, der sich durch einen Beamten seines 
Ministeriums vertreten lassen kann. Den Vorsitz im 
Beirat gemäß § 21 führt der Bundeslastverteiler. 
Die Geschäfte der Beiräte sind vom Bundesministe
rium für Handel, Gewerbe und Industrie zu führen. 

(2) Für die Beschlußfähigkeit der Beiräte ist die 
ordnungsgemäß erfolgte Einladung aller Mitglieder 
des Beirates und die Anwesenheit von mindestens 
einem Drittel der Mitglieder erforderlich. Ist zu 
Beginn einer Sitzung die erforderliche Zahl der 
Mitglieder nicht anwesend, so haben die Beiräte 
eine Stunde nach dem in der Einladung genannten 
Termin neuerlich zusammenzutreten und die 
Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder zu behandeln. 

(3) Die Anhörung der Beiräte kann bei Gefahr 
im Verzug entfallen. Die Beiräte sind jedoch nach
träglich unverzüglich mit der Angelegenheit zu 
befassen. Im Falle des § 2 1  ist jedenfalls der Bun
deslastverteiler, in seinem Wirkungsbereich der 
Landeslastverteiler zu hören. 

S 24. Die Beiräte haben ihre Geschäftsordnungen 
mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Die 
GeSchäftsordnungen haben . unter Bedachtnahme 
auf die §§ 20 bis 23 die Tätigkeit der Beiräte mög
lichst zweckmäßig zu regeln. Sie bedürfen der 
Genehmigung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie, die zu erteilen ist, wenn sie 
dieser Voraussetzung entsprechen. 

1 9  

§ 2 3  unverändert . 

§ 24 unverändert .  
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S 25. Die Mitglieder der Beiräte dürfen Amts-, 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen in 
dieser Eigenschaft anvertraut wurden oder zugäng
lich geworden sind, während der Dauer ihrer 
Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer Funktion 
nicht offenbaren oder verwerten.  Sie sind, soweit 
sie nicht beamtete Vertreter sind, vom Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu 
verpflichten. 

S 26. ( 1 )  Zur Beratung des Landeslastverteilers 
(§ 1 5  Abs. 1) wird bei diesem ein Beirat errichtet. 
Ihm haben als Mitglieder anzugehören : 

1 .  je ein Vertreter der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Landwirt
schaftskammer, der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte und des Österreichischen Gewerk
schaftsbundes ; 

2. höchstens zehn Fachleute aus dem Gebiet der 
Elektrizitätswirtschaft des betreffenden Lan
des ; 

3 .  zwei Beamte des Amtes der Landesregierung. 

(2) Die Mitglieder des Beirates sind vom Landes
hauptmann zu bestellen. Die im Abs. 1 Z 1 genann
ten Mitglieder sind auf Vorschlag der entsenden
den Stelle zu bestellen. Die Zusammensetzung und 
Veränderungen in der Zusammensetzung sind dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
mitzuteilen. 

(3) Den V orsitoz im Beirat führt der Landeslast
verteiler. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 25 dieses 
Bundesgesetzes sinngemäß. 

20 ' 

§ 2 5  unver ändert. 

§ 26  unveränder t .  
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9 

5. Strafbestimmungen 

§ 27 . ( 1 )  Eine Verwalrung sübertretung, die von der 
BezI rksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1 50 OCO S zu bestrafen i s t ,  begeht,  wer 

1 .  vorsätzlich oder grob fahrlässig Gebote und 
Verbote von gemäß den §§ 3 und 10 erlasse
nen Verordnungen oder von auf Grund dieser 
Verordnungen erl assenen Bescheiden nicht 
befolgt, sofern die Tat n icht nach § 28 oder 
§ 29 zu bestrafen i s t ;  

2.  vorsätzl ich oder grob fahrlässig Lenkungs
maßnahmen gemäß den §§ 1 3  und I S  zuwi
derhandelt;  

3 .  vorsätzl ich die Durchführung von Geboten 
oder Verboten gemäß Z l ader Maßnahmen 
gemäß Z 2 erschwert oder unmöglich macht. 

(2) Bei der Bemessung der Strafe ist die durch 
die strafbare Handlung verursachte Beeinträchti
gung der Energieversorgung zu berücksichtigen. 

§ 2 7 . ( 1 )  E i ne Verwa l t ungsübe r t ret ung , d i e  von  der  B e z i rksverwa l t ungs-

behbrde m j t G e l d s t r a fe bis z u  1 M i l l ion Schi l l ing  zu best r a fen i st ,  begeht , auch . -
wenn es  b e i m  Versuch gebl ieben ist , wer 

1 .  v o r sä t z l ich  oder fahr l ässig  Gebote und Verbote  von gemäß den 

§ §  3 und 1 0  e r l assenen Verordnungen oder  v on auf G r und dieser  

Verordnungen e r lassenen Bescheiden nicht  be fo l g t , so fern  d i e  Tat  

n i c h t  nach § 28  oder § 29 z u  bes t r a fen i s t ; 

2 .  v o r s ät z l i ch oder fah r l äs s i g  L enkungsmaßnahmen gemäß den 

§§ 1 3  und 1 5  z uwiderhande l t ;  

3 .  v o r$ät z l ich d i e  Durch führung von Gebot en oder  Verboten gemäß 

Z 1 oder Maßnahmen gemäß Z 2 e rschwe r t  oder unmögl i ch mach t . 

(2 ) B e i  der  Bemessung der  S t r a fe i s t  d i e  durch  die  s t r a fbare 

Handl u n g  v e r u r sacht e  Bee i n t r ächt i gung der  Sicherung der  Energiever

sorgung oder  d e r  Versorgung m i t  R ohst o f fen ( §  3 Abs . 4 ) z u  berück

s i c h t igen . I m  Fal l e  der Uneinb r i ng l ichke i t  der  G e l ds t r a fe i st eine  

E rs a t z freihe i t s s t r a fe b i s  z u  d r e i  Monaten  z u  ve rhängen . 

21 
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§ 28. Eine Verwaltungsübertretung, die von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
30 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer 

1 .  einer gemäß § 3 erlassenen Verordnung über 
ein Benützungsverbot (§ 6 Abs. 1 Z 1 )  oder 
über die Kennzeichnung (§ 6 Abs. 4) zuwider
handelt, eine Ausnahme vom Verbot fälsch
lich behauptet oder durch unrichtige Angaben 
erschleicht; 

2. einer gemäß § 3 erlassenen Verordnung über 
Meldepflichten (§ 7 Abs. 1 )  zuwiderhandelt 
oder Auskünfte gemäß § 7 Abs. 2 und § 1 9  
nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder 
unvollständig erstattet; 

3. vorsätzlich der VerpfIichtung, die Überprü
fungen und Eiruichtnahmen gemäß § 7 Abs. 2 
zu dulden, zuwiderhandelt. 

S 29. Eine Verwalwngsübertretung, die von der 
Bezlrksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1 S SCJ S zu bestrafen ist, begeht, wer eine gemäß 
§ 3 verordnete Geschwindigkeitsbeschränkung (§ 6 
Abs. 1 Z 2) erheblich überschreitet. 

( 3 )  B e i  V erwa l t ungsübe r t retungen gemäß Abs . 1  Z 1 und 3 k önnen d i e  ""---

den Gegen s t and der  s t r a fbaren Handl ung b i l denden E n e r g i e t räge r für ver

fal l en e r k l är t  werden ( §  1 7  V S t G  1 950 ) .  Der Wert  der  für  v e r fa l l en e r 

k l är ten  Sachen d a r f  j edoch n i cht  höher s e i n  a l s  d i e  v e rhängte  G e l ds t r a fe . 

( 4 )  Ver l e t z ungen de r Verö ffent l i chungsp fl i c h t  

1 .  nach § 2 Abs . 5  sind  gemäß d e n  § §  27  b i s  29  des Rund funkgese t z e s , 

BGBI . Nr . 379/ 1 984 , i n  der j ewe i l s  g e l t e nden F assung , 

2 .  nach § 2 Abs . 6  s i nd gemäß § 46 Abs . 4  des Mediengeset z es , 

BGBI . Nr .  31 4/ 1 9 8 1 , i n  der j ewe i l s  gel tenden F assung 

z u  ahnden . 

§ 28  Z 1 u n v e r ände r t . 

2 .  e i ner  g emäß § 3 e r l assenen Verordnung über Mel de p fl ichten  ( §  7 Abs . 1 ) 

zuwiderhandel t  oder  Auskünfte  gemäß § 7 Abs . 2  und 3 und § 1 9  n i c h t  

oder n i c h t  recht z e i t i g , unr i ch t i g  o d e r  unv o l l s t ändig  erstatt e t ; 

3 .  vorsä t z l i ch der  V e r p fl i ch t ung , d i e  Übe r p r ü fungen und E insich tnahmen 

gemäß § 7 Abs . 2  und 3 zu dulde n , zuwiderhandel t . 

§ 2 9  unve r ände r t . 

22, 
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, 
§ 30. ( 1 )  Wird d� strafbare Handlung gemäß 

§ 27 dadurch begründet, daß der Täter entgegen 
den verordneten Beschränkungsmaßnahmen für 
den Stromverbrauch Energie verbraucht, so ist er 
nicht zu bestrafen, wenn er eine Mehrverbrauchs
gebühr gemäß § 16 bezahlt. 

(2) Unbeschadet einer Bestrafung gemäß § 27 
oder der Bezahlung einer Mehrverbrauchsgebühr 
gemäß § 1 6, kann die gemäß § 1 1  oder § 1 5  zustän
dige Behörde einen Stromverbraucher entspre
chend dem Ausmaß des unzulässigen Mehrverbrau
ches vom Strombezug ausschließen. 

§ 3 1 .  Eine Verwaltungs übertretung liegt nicht 
vor, wenn eine in den §§ 27 bis 29 bezeichnete Tat 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

§ 32. Soweit die strafbare Handlung nicht nach 
einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist, gilt die Strafbestimmung des § 1 22 des 
Strafgesetzbuches auch für die Offenbarung eines 
Amtsgeheimnisses durch die nach den §§ 25 und 26 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen. 

§ H. ( 1 )  Die Bundesgendarmerie hat als Hilfsor
gan der Bezirksverwaltungsbehörden an der Voll-
ziehung des § 28 Z 1 und des § 29 durch 

. 

1 .  Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 
Verwaltungsübenretungen ; 

2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind ; 

3 .  Anwendung körperlichen Zwangs, soweit er 
gesetzlich vorgesehen ist, 

mitzuwirken. 

(2) Die Bundespolizeibehärden haben die von 
ihren Organen dienstlich wahrgenommenen Ver
waltungsübenretungen gemäß § 28 Z 1 und § 29 
der zuständigen lkzirksverwaltungsbehärde anzu
zeigen. 

2 3  

§ 30 unverän dert. 

§ 31 unverändert. 

§ 32 unverändert. 

§ 33 unverändert. 
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6. Schluß- und Übergangsbestimmungen 
§ H. Dieses Bundesgesetz tritt am 1 .  Juli 1982  in 

Kraft und am 30.  Juni 1 988 lußer Kraft. 

§ 3 4 . ( 1 ) Dieses Bundesgesetz  t r i t t  m i t Ab l a u f  des 3 0 . Juni 1 99 2  außer 
-- ! 

K r a  ft . 

( 2 )  Mit  der  V o l l z iehung des A r t . 1 1  d ieses B undesgesetzes  sind 

betraut : 

1 .  hinsich t l ich  des § 2 Abs . 1  und 2 d i e  Bundesregierung ; 

2 .  hinsich t l ich des § 2a nach Maßgabe ihrer  Zust ändigkei t 

d i e  Bundesreg ierung bzw . der  Bundesm i n i s t e r  für F inanzen ; 

3 .  h i nsicht l ich des § 27  Abs . 4  Z 2 und des § 3 3  der Bundesminister  

für  I nneres ; 

4 .  hinsich t l ich  des § 8 v ie r t e r  b i s  s iebenter Sat z , des § 1 8  und 

des § 3 2 der B undesmi n i ster  für Just i z ; 

5 .  h i nsicht l ich  des § 6 Abs . 5  der  Bundesmin i s t e r  für w i rtscha ft 

l iche Angel egenheiten im  E invernehmen mit  den Bundesm i n i stern  

für L andesv e r teid igung und  für  6 f fent l iche W i r t sc h a ft und 

,Verkehr sowie nach Maßgabe dieser Best immung auch mit  dem 

Bundesminister  für Land- und F orstwirtscha ft ; 

6 .  hinsicht l ich  des § 5 Abs . 1  zwe i t e r  Satz  der  Bundesminister  

für  w i r tschaft l iche Angelegenheiten  im E inv ernehmen m i t  dem 

B undesmi nister  für 6 ffen t l iche Wi r tscha ft und Verkeh r ; 

7 .  h insicht l ich der §§ 1 0  Z 4 und 1 4a der  Bundesm i n i s t e r  für 

w i r t scha ft l iche Angel egenhe iten  im E i nvernehmen mit den 

B undesmin i s t e rn für L and- und F o r s t w i r t schaft und für 

Umwe l t , Jugend und F ami l i e ; 

8 .  h i n s I c h t l i c h  d e s  � 2 7  Abs . 4  Z 1 d i e  nach § 34 d e s  Rund

funkgesetzes  z u s t ändigen Bundesmi n i s t e r ; 

9 .  i �  � b r i gen d e r  B u n d e s m i n i s t e r  fü r w i r t s c h a f t l i c h e  

� n q e l e g e n h e i t p r .  

24 
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1 

§ 35 .  Soweit die Verordnung des Bundesmini
sters für Handel, Gewerbe und Industrie vom 
23 .  Juni 1 975,  BGBI. Nr. 362, betreffend die 
Durchführung statistischer Erhebungen über die 
Elektrizitätswirtschaft, auf Grund des Lastvertei
lungsgesetzes 1 952, BGBI. Nr. 207, erlassen wurde, 
bleibt sie als Bundesgesetz weiter in Kraft, bis ihren 
Gegenstand regelnde Bestimmungen auf Grund 
dieses Bundesgesetzes in  Wirksamkeit getreten 
sind. 

Artikel III 

( 1 )  Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bundes
gesetzes ist die Bundesregierung betral.!t. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bun
desgesetzes sind betraut: 

1 .  hinsichtlich des § 2 Abs. 1 und 2 die Bundesre
gierung ; 

2 .  hinsichtlich des § 33 der Bundesminister für 
Inneres ;  

3 .  hinsichtlich des  § 8 vierter bis siebenter Satz, 
des § 1 8  und des § 32 der Bundesminister für 
Justiz ; 

4 .  hinsichtlich des § 6 Abs. 5 der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie im Ein
vernehmen mit den Bundesministern für Lan
desverteidigung und für Verkehr sowie nach 
Maßgabe dieser Bestimmung auch dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft; 

5. h insichtlich des § 5 Abs. 1 zweiter Satz der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Verkehr; 

6. hmsichtlich der §§ 1 0  Z 4 und 1 4  a der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie im Einvernehmen mit den Bundesmini
stern für Bauten und Technik, für Gesundheit 
llnd L" mweltschutz und für Land- und Forst
",,· irtscnaft :  

7 .  1 m  übrigen der Bundesmintster für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 

§ 35 u n v e r ände r t . 2 5  

A r t i k e l  111 ent fäl l t .  
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